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VERORDNUNG (EU) Nr. 182/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. Februar 2011 

zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 291 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung 
der verbindlichen Rechtsakte der Union, so werden mit 
diesen Rechtsakten (nachstehend „Basisrechtsakte“ ge
nannt) der Kommission oder, in entsprechend begründe
ten Sonderfällen und den in den Artikeln 24 und 26 des 
Vertrags über die Europäische Union vorgesehenen Fäl
len, dem Rat Durchführungsbefugnisse übertragen. 

(2) Es ist Sache des Gesetzgebers, unter Beachtung aller im 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(„AEUV“) festgelegten Kriterien im Hinblick auf den je
weiligen Basisrechtsakt zu entscheiden, ob der Kommis
sion Durchführungsbefugnisse gemäß Artikel 291 Absatz 
2 AEUV übertragen werden. 

(3) Bisher wurde die Ausübung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission durch den Beschluss 
1999/468/EG des Rates ( 2 ) geregelt. 

(4) Gemäß dem AEUV sind nunmehr das Europäische Par
lament und der Rat gehalten, allgemeine Regeln und 
Grundsätze festzulegen, nach denen die Mitgliedstaaten 
die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren. 

(5) Es muss sichergestellt werden, dass die Verfahren für eine 
solche Kontrolle transparent, wirksam und der Art der 
Durchführungsrechtsakte angemessen sind und dass sie 
die institutionellen Anforderungen des AEUV sowie die 
bisherigen Erfahrungen und die gängige Praxis bei der 
Durchführung des Beschlusses 1999/468/EG widerspie
geln. 

(6) Für jene Basisrechtsakte, bei denen die Kontrolle der Mit
gliedstaaten Bedingung für den Erlass von Durchfüh
rungsrechtsakten durch die Kommission ist, sollten zum 
Zwecke dieser Kontrolle Ausschüsse eingerichtet werden, 
die sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammenset
zen und in denen die Kommission den Vorsitz führt. 

(7) Gegebenenfalls sollte der Kontrollmechanismus die Befas
sung eines Berufungsausschusses einschließen, der auf der 
geeigneten Ebene zusammentreten sollte. 

(8) Im Interesse einer Vereinfachung sollte die Kommission 
die Durchführungsbefugnisse nur nach einem von zwei 
Verfahren wahrnehmen: dem Beratungsverfahren oder 
dem Prüfverfahren. 

(9) Zur weiteren Vereinfachung sollten für die Ausschüsse 
einheitliche Verfahrensregeln gelten, einschließlich der 
wichtigsten Bestimmungen über ihre Funktionsweise 
und die Möglichkeit, eine Stellungnahme im schriftlichen 
Verfahren abzugeben. 

(10) Es sollten Kriterien festgelegt werden, nach denen das 
Verfahren für den Erlass von Durchführungsrechtsakten 
durch die Kommission bestimmt wird. Im Hinblick auf 
eine stärkere Kohärenz sollten die verfahrensrechtlichen 
Anforderungen in einem angemessenen Verhältnis zur 
Art und zu den Auswirkungen der zu erlassenden Durch
führungsrechtsakte stehen. 

(11) Das Prüfverfahren sollte insbesondere beim Erlass von 
Rechtsakten von allgemeiner Tragweite zur Umsetzung 
von Basisrechtsakten und von spezifischen Durchfüh
rungsrechtsakten mit potenziell bedeutenden Auswirkun
gen zur Anwendung kommen. Dieses Verfahren sollte 
sicherstellen, dass die Kommission keine Durchführungs
rechtsakte erlassen kann, die nicht im Einklang mit der 
Stellungnahme des Ausschusses stehen, es sei denn, es 
liegen sehr außergewöhnliche Umstände vor; dann soll
ten sie für einen begrenzten Zeitraum gelten. Das Ver
fahren sollte auch sicherstellen, dass die Kommission die 
Möglichkeit hat, den Entwurf des Durchführungsrechts
akts unter Berücksichtigung der im Ausschuss vorgetra
genen Standpunkte zu überarbeiten, wenn der Ausschuss 
keine Stellungnahme abgibt. 

(12) Sofern der Basisrechtsakt der Kommission Durchfüh
rungsbefugnisse in Bezug auf Programme überträgt, die 
erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt haben oder 
sich an Drittländer richten, sollte das Prüfverfahren zur 
Anwendung gelangen.
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(13) Der Vorsitz eines Ausschusses sollte sich um Lösungen 
bemühen, die im Ausschuss bzw. Berufungsausschuss 
eine möglichst breite Unterstützung finden, und sollte 
erläutern, inwieweit die Beratungen und die vorgeschla
genen Änderungen berücksichtigt wurden. Hierfür sollte 
die Kommission den im Ausschuss bzw. Berufungsaus
schuss vorgetragenen Standpunkten hinsichtlich von Ent
würfen für endgültige Antidumping- oder Ausgleichs
maßnahmen besondere Aufmerksamkeit schenken. 

(14) Erwägt die Kommission die Annahme von Entwürfen 
von anderen Durchführungsrechtsakten in besonders sen
siblen Bereichen, insbesondere Besteuerung, Gesundheit 
der Verbraucher, Nahrungsmittelsicherheit und Umwelt
schutz, wird sie es im Bemühen um eine ausgewogene 
Lösung so weit wie möglich vermeiden, sich einem ge
gebenenfalls im Berufungsausschuss vorherrschenden 
Standpunkt, dass der Durchführungsrechtsakt nicht ange
messen sei, entgegenzustellen. 

(15) Das Beratungsverfahren sollte grundsätzlich in allen an
deren Fällen, oder wann immer dies für zweckmäßiger 
erachtet wird, zur Anwendung gelangen. 

(16) Sofern dies im Basisrechtsakt vorgesehen ist, sollte es 
möglich sein, in Fällen äußerster Dringlichkeit sofort gel
tende Durchführungsrechtsakte zu erlassen. 

(17) Das Europäische Parlament und der Rat sollten rasch und 
regelmäßig über die Ausschussverfahren informiert wer
den. 

(18) Angesichts ihrer Rechte im Zusammenhang mit der 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Rechtsakten der 
Union sollten das Europäische Parlament oder der Rat 
die Kommission jederzeit darauf hinweisen können, 
dass der Entwurf eines Durchführungsrechtsakts ihres Er
achtens die im Basisrechtsakt vorgesehenen Durchfüh
rungsbefugnisse überschreitet. 

(19) Der Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen über die 
Ausschussverfahren sollte im Einklang mit der Verord
nung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Par
laments, des Rates und der Kommission ( 1 ) sichergestellt 
werden. 

(20) Die Kommission sollte ein Register führen, das Informa
tionen über Ausschussverfahren enthält. Folglich sollten 
die für die Kommission geltenden Vorschriften zum 
Schutz von als vertraulich eingestuften Dokumenten 
auch für die Benutzung des Registers gelten. 

(21) Der Beschluss 1999/468/EG sollte aufgehoben werden. 
Um den Übergang von der Regelung gemäß Beschluss 
1999/468/EG auf die Regelung gemäß der vorliegenden 
Verordnung sicherzustellen, sollte jede Bezugnahme in 
bestehenden Vorschriften auf in dem Beschluss vorgese
hene Verfahren, mit Ausnahme des Regelungsverfahrens 
mit Kontrolle im Sinne von Artikel 5a jenes Beschlusses, 
als Bezugnahme auf die entsprechenden Verfahren dieser 
Verordnung gelten. Artikel 5a des Beschlusses 
1999/468/EG sollte für die Zwecke bestehender Basis
rechtsakte, in denen auf jenen Artikel verwiesen wird, 
vorläufig weiterhin seine Wirkung entfalten. 

(22) Diese Verordnung berührt nicht die im AEUV nieder
gelegten Befugnisse der Kommission zur Durchführung 
der Wettbewerbsvorschriften — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung legt die allgemeinen Regeln und Grundsätze 
fest, die anzuwenden sind, wenn ein verbindlicher Rechtsakt der 
Union (nachstehend „Basisrechtsakt“ genannt) die Notwendigkeit 
einheitlicher Durchführungsbedingungen feststellt und vor
schreibt, dass Durchführungsrechtsakte von der Kommission 
vorbehaltlich einer Kontrolle durch die Mitgliedstaaten erlassen 
werden. 

Artikel 2 

Wahl des Verfahrens 

(1) Ein Basisrechtsakt kann die Anwendung des Beratungs
verfahrens oder des Prüfverfahrens vorsehen, wobei die Art oder 
die Auswirkungen des erforderlichen Durchführungsrechtsakts 
berücksichtigt werden. 

(2) Das Prüfverfahren wird insbesondere angewendet zum 
Erlass von: 

a) Durchführungsrechtsakten von allgemeiner Tragweite; 

b) sonstigen Durchführungsrechtsakten in Bezug auf: 

i) Programme mit wesentlichen Auswirkungen; 

ii) die gemeinsame Agrarpolitik und die gemeinsame Fische
reipolitik; 

iii) die Umwelt, Sicherheit oder den Schutz der Gesundheit 
oder der Sicherheit von Menschen, Tieren und Pflanzen; 

iv) die gemeinsame Handelspolitik; 

v) die Besteuerung.
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(3) Das Beratungsverfahren wird grundsätzlich zum Erlass 
von Durchführungsrechtsakten angewendet, die nicht in den 
Anwendungsbereich des Absatzes 2 fallen. Das Beratungsverfah
ren kann jedoch in hinreichend begründeten Fällen zum Erlass 
von in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakten angewen
det werden. 

Artikel 3 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die in diesem Artikel genannten gemeinsamen Bestim
mungen werden auf alle in den Artikeln 4 bis 8 genannten 
Verfahren angewendet. 

(2) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt, 
der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Den 
Vorsitz führt ein Vertreter der Kommission. Der Vorsitz nimmt 
nicht an den Abstimmungen im Ausschuss teil. 

(3) Der Vorsitz unterbreitet dem Ausschuss den Entwurf des 
von der Kommission zu erlassenden Durchführungsrechtsakts. 

Außer in hinreichend begründeten Fällen setzt der Vorsitz eine 
Sitzung frühestens 14 Tage, nachdem der Entwurf des Durch
führungsrechtsakts und der Entwurf der Tagesordnung dem 
Ausschuss vorgelegt wurden, an. Der Ausschuss gibt seine Stel
lungnahme zu dem Entwurf des Durchführungsrechtsakts inner
halb einer Frist ab, die der Vorsitz entsprechend der Dringlich
keit der betreffenden Sache festsetzen kann. Die Frist muss 
angemessen sein und den Ausschussmitgliedern frühzeitig und 
effektiv die Möglichkeit geben, den Entwurf des Durchführungs
rechtsakts zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. 

(4) Bis der Ausschuss eine Stellungnahme abgibt, kann jedes 
Ausschussmitglied Änderungen vorschlagen und der Vorsitz 
kann geänderte Fassungen des Entwurfs des Durchführungs
rechtsakts vorlegen. 

Der Vorsitz bemüht sich um Lösungen, die im Ausschuss eine 
möglichst breite Unterstützung finden. Der Vorsitz unterrichtet 
den Ausschuss darüber, in welcher Form die Beratungen und die 
vorgeschlagenen Änderungen berücksichtigt wurden, insbeson
dere was diejenigen Vorschläge angeht, die im Ausschuss breite 
Unterstützung gefunden haben. 

(5) Der Vorsitz kann in hinreichend begründeten Fällen die 
Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren ein
holen. Hierzu übermittelt der Vorsitz den Ausschussmitgliedern 
den Entwurf des Durchführungsrechtsakts und setzt entspre
chend der Dringlichkeit der betreffenden Sache eine Frist für 
die Stellungnahme fest. Wenn ein Ausschussmitglied den Ent
wurf des Durchführungsrechtsakts nicht innerhalb der fest
gesetzten Frist ablehnt oder sich nicht ausdrücklich innerhalb 
der festgesetzten Frist der Stimme enthält, so gilt dies als still
schweigende Zustimmung zum Entwurf des Durchführungs
rechtsakts. 

Sofern im Basisrechtsakt nichts anderes vorgesehen ist, wird das 
schriftliche Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der 
Vorsitz dies innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist 
beschließt oder ein Ausschussmitglied dies innerhalb der in 

Unterabsatz 1 genannten Frist verlangt. In einem solchen Fall 
beruft der Vorsitz innerhalb einer angemessenen Frist eine Aus
schusssitzung ein. 

(6) Die Stellungnahme des Ausschusses wird im Protokoll 
vermerkt. Jedes Ausschussmitglied kann verlangen, dass sein 
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird. Der Vorsitz über
mittelt das Protokoll unverzüglich den Ausschussmitgliedern. 

(7) Gegebenenfalls schließt der Kontrollmechanismus die Be
fassung eines Berufungsausschusses ein. 

Der Berufungsausschuss gibt sich auf Vorschlag der Kommission 
mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung. 

Wird der Berufungsausschuss befasst, so tritt er — außer in 
hinreichend begründeten Fällen — frühestens 14 Tage und spä
testens sechs Wochen nach dem Zeitpunkt der Befassung zu
sammen. Unbeschadet des Absatzes 3 gibt der Berufungsaus
schuss seine Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Zeitpunkt der Befassung ab. 

Den Vorsitz im Berufungsausschuss führt ein Vertreter der 
Kommission. 

Der Vorsitz legt in enger Zusammenarbeit mit den Ausschuss
mitgliedern den Zeitpunkt für die Sitzung des Berufungsaus
schusses fest, damit die Mitgliedstaaten und die Kommission 
für eine Vertretung auf angemessener Ebene sorgen können. 
Die Kommission beruft bis zum 1. April 2011 die erste Sitzung 
des Berufungsausschusses zur Annahme seiner Geschäftsord
nung ein. 

Artikel 4 

Beratungsverfahren 

(1) Findet das Beratungsverfahren Anwendung, so gibt der 
Ausschuss — erforderlichenfalls auf der Grundlage einer Ab
stimmung — seine Stellungnahme ab. Im Falle einer Abstim
mung gibt der Ausschuss seine Stellungnahme mit der ein
fachen Mehrheit seiner Mitglieder ab. 

(2) Die Kommission beschließt über den zu erlassenden Ent
wurf des Durchführungsrechtsakts; wobei sie soweit wie mög
lich das Ergebnis der Beratungen im Ausschuss und die abge
gebene Stellungnahme berücksichtigt. 

Artikel 5 

Prüfverfahren 

(1) Findet das Prüfverfahren Anwendung, so gibt der Aus
schuss seine Stellungnahme mit der Mehrheit nach Artikel 16 
Absätze 4 und 5 des Vertrags über die Europäische Union und 
gegebenenfalls nach Artikel 238 Absatz 3 AEUV bei Rechts
akten, die auf Vorschlag der Kommission zu erlassen sind, ab. 
Die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten im Ausschuss 
werden gemäß den vorgenannten Artikeln gewichtet. 

(2) Gibt der Ausschuss eine befürwortende Stellungnahme 
ab, so erlässt die Kommission den im Entwurf vorgesehenen 
Durchführungsrechtsakt.
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(3) Unbeschadet des Artikels 7 erlässt die Kommission den 
im Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt nicht, wenn 
der Ausschuss eine ablehnende Stellungnahme abgibt. Wird ein 
Durchführungsrechtsakt für erforderlich erachtet, so kann der 
Vorsitz entweder demselben Ausschuss innerhalb von zwei Mo
naten nach Abgabe der ablehnenden Stellungnahme eine geän
derte Fassung des Entwurfs des Durchführungsrechtsakts unter
breiten oder den Entwurf des Durchführungsrechtsakts inner
halb eines Monats nach Abgabe der ablehnenden Stellungnahme 
dem Berufungsausschuss zur weiteren Beratung vorlegen. 

(4) Wird keine Stellungnahme abgegeben, so kann die Kom
mission außer in den in Unterabsatz 2 vorgesehenen Fällen den 
im Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt erlassen. Er
lässt die Kommission den im Entwurf vorgesehenen Durchfüh
rungsrechtsakt nicht, so kann der Vorsitz dem Ausschuss eine 
geänderte Fassung des Entwurfs des Durchführungsrechtsakts 
unterbreiten. 

Unbeschadet des Artikels 7 erlässt die Kommission den im 
Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt nicht, 

a) wenn dieser Rechtsakt die Besteuerung, Finanzdienstleistun
gen, den Schutz der Gesundheit oder der Sicherheit von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen oder endgültige multilaterale 
Schutzmaßnahmen betrifft, 

b) wenn im Basisrechtsakt vorgesehen ist, dass der im Entwurf 
vorgesehene Durchführungsrechtsakt ohne Stellungnahme 
nicht erlassen werden darf, oder 

c) wenn die Mitglieder des Ausschusses ihn mit einfacher Mehr
heit ablehnen. 

In allen in Unterabsatz 2 genannten Fällen kann der Vorsitz, 
wenn ein Durchführungsrechtsakt für erforderlich erachtet wird, 
entweder dem selben Ausschuss innerhalb von zwei Monaten 
nach der Abstimmung eine geänderte Fassung des Entwurfs des 
Durchführungsrechtsakts unterbreiten oder den Entwurf des 
Durchführungsrechtsakts innerhalb eines Monats nach der Ab
stimmung dem Berufungsausschuss zur weiteren Beratung vor
legen. 

(5) Abweichend von Absatz 4 gilt das folgende Verfahren für 
die Annahme von Entwürfen für endgültige Antidumping- oder 
Ausgleichsmaßnahmen, wenn keine Stellungnahme im Aus
schuss abgegeben wird und die Mitglieder des Ausschusses 
den Entwurf des Durchführungsrechtsakts mit einfacher Mehr
heit ablehnen. 

Die Kommission führt Konsultationen mit den Mitgliedstaaten 
durch. Frühestens 14 Tage und spätestens einen Monat nach der 
Sitzung des Ausschusses unterrichtet die Kommission die Aus
schussmitglieder über die Ergebnisse dieser Konsultationen und 
legt dem Berufungsausschuss den Entwurf eines Durchführungs
rechtsakts vor. Abweichend von Artikel 3 Absatz 7 tritt der 
Berufungsausschuss frühestens 14 Tage und spätestens einen 
Monat nach der Vorlage des Entwurfs des Durchführungsrechts
akts zusammen. Der Berufungsausschuss gibt seine Stellung
nahme gemäß Artikel 6 ab. Die in diesem Absatz festgelegten 
Fristen lassen die Notwendigkeit, die Einhaltung der in dem 

betreffenden Basisrechtsakt festgelegten Fristen zu wahren, un
berührt. 

Artikel 6 

Befassung des Berufungsausschusses 

(1) Der Berufungsausschuss gibt seine Stellungnahme mit der 
in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehenen Mehrheit ab. 

(2) Bis zur Abgabe einer Stellungnahme kann jedes Mitglied 
des Berufungsausschusses Änderungen am Entwurf des Durch
führungsrechtsakts vorschlagen und der Vorsitz kann beschlie
ßen, ihn zu ändern bzw. nicht zu ändern. 

Der Vorsitz bemüht sich um Lösungen, die im Berufungsaus
schuss möglichst breite Unterstützung finden. 

Der Vorsitz unterrichtet den Berufungsausschuss darüber, in 
welcher Form die Beratungen und die vorgeschlagenen Ände
rungen berücksichtigt wurden, insbesondere was Änderungsvor
schläge angeht, die im Berufungsausschuss breite Unterstützung 
gefunden haben. 

(3) Gibt der Berufungsausschuss eine befürwortende Stellung
nahme ab, so erlässt die Kommission den im Entwurf vorgese
henen Durchführungsrechtsakt. 

Wird keine Stellungnahme abgegeben, so kann die Kommission 
den im Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt erlassen. 

Gibt der Berufungsausschuss eine ablehnende Stellungnahme ab, 
so erlässt die Kommission den im Entwurf vorgesehenen Durch
führungsrechtsakt nicht. 

(4) Abweichend von Absatz 3 erlässt die Kommission bei der 
Annahme endgültiger multilateraler Schutzmaßnahmen die im 
Entwurf vorgesehenen Maßnahmen nicht, wenn keine befürwor
tende Stellungnahme vorliegt, die mit der in Artikel 5 Absatz 1 
genannten Mehrheit angenommen wurde. 

(5) Abweichend von Absatz 1 gibt der Berufungsausschuss 
bis zum 1. September 2012 seine Stellungnahme zu Entwürfen 
für endgültige Antidumping- oder Ausgleichsmaßnahmen mit 
der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder ab. 

Artikel 7 

Erlass von Durchführungsrechtsakten in Ausnahmefällen 

Abweichend von Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 4 
Unterabsatz 2 kann die Kommission den im Entwurf vorgese
henen Durchführungsrechtsakt erlassen, wenn er unverzüglich 
erlassen werden muss, um eine erhebliche Störung der Agrar
märkte oder eine Gefährdung der finanziellen Interessen der 
Union im Sinne des Artikels 325 AEUV abzuwenden. 

In diesem Fall legt die Kommission den erlassenen Durchfüh
rungsrechtsakt unverzüglich dem Berufungsausschuss vor. Gibt 
der Berufungsausschuss eine ablehnende Stellungnahme zu dem 
erlassenen Durchführungsrechtsakt ab, so hebt die Kommission 
diesen Rechtsakt unverzüglich auf. Gibt der Berufungsausschuss 
eine befürwortende Stellungnahme oder keine Stellungnahme 
ab, so bleibt der Durchführungsrechtsakt in Kraft.
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Artikel 8 

Sofort geltende Durchführungsrechtsakte 

(1) Abweichend von den Artikeln 4 und 5 kann ein Basis
rechtsrecht vorsehen, dass in hinreichend begründeten Fällen 
äußerster Dringlichkeit dieser Artikel anzuwenden ist. 

(2) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, 
der sofort gilt, ohne dass er vorher einem Ausschuss unterbrei
tet wurde, und für einen Zeitraum von höchstens sechs Mona
ten in Kraft bleibt, sofern im Basisrechtsakt nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 

(3) Der Vorsitz legt den in Absatz 2 genannten Rechtsakt 
spätestens 14 Tage nach seinem Erlass dem zuständigen Aus
schuss zur Stellungnahme vor. 

(4) Findet das Prüfverfahren Anwendung und gibt der Aus
schuss eine ablehnende Stellungnahme ab, so hebt die Kommis
sion den gemäß Absatz 2 erlassenen Durchführungsrechtsakt 
unverzüglich auf. 

(5) Nimmt die Kommission vorläufige Antidumping- oder 
Ausgleichsmaßnahmen an, so findet das in diesem Artikel vor
gesehene Verfahren Anwendung. Die Kommission ergreift sol
che Maßnahmen nach Konsultation oder — bei äußerster Dring
lichkeit — nach Unterrichtung der Mitgliedstaaten. In letzterem 
Fall finden spätestens zehn Tage, nachdem die von der Kommis
sion ergriffenen Maßnahmen den Mitgliedstaaten mitgeteilt wur
den, Konsultationen statt. 

Artikel 9 

Geschäftsordnung 

(1) Jeder Ausschuss gibt sich mit der einfachen Mehrheit 
seiner Mitglieder auf Vorschlag seines Vorsitzes sowie auf der 
Grundlage der von der Kommission nach Konsultation mit den 
Mitgliedstaaten festzulegenden Standardgeschäftsordnung eine 
Geschäftsordnung. Die Standardgeschäftsordnung wird von der 
Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Soweit erforderlich passen bestehende Ausschüsse ihre Ge
schäftsordnung an die Standardgeschäftsordnung an. 

(2) Die für die Kommission geltenden Grundsätze und Be
dingungen für den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
und die für sie geltenden Datenschutzvorschriften gelten auch 
für die Ausschüsse. 

Artikel 10 

Information über Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission führt ein Register der Ausschussverfah
ren, das Folgendes enthält: 

a) eine Liste der Ausschüsse, 

b) die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen, 

c) die Kurzniederschriften sowie Listen der Behörden und Stel
len, denen die Personen angehören, die die Mitgliedstaaten in 
deren Auftrag vertreten, 

d) die Entwürfe der Durchführungsrechtsakte, zu denen die 
Ausschüsse um eine Stellungnahme ersucht werden, 

e) die Abstimmungsergebnisse, 

f) die endgültigen Entwürfe der Durchführungsrechtsakte nach 
Abgabe der Stellungnahme der Ausschüsse, 

g) Angaben zum Erlass der im endgültigen Entwurf vorgesehe
nen Durchführungsrechtsakte durch die Kommission sowie 

h) statistische Angaben zur Arbeit der Ausschüsse. 

(2) Die Kommission veröffentlicht darüber hinaus einen jähr
lichen Bericht über die Arbeit der Ausschüsse. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat haben im Ein
klang mit den geltenden Vorschriften Zugriff auf die in Absatz 
1 genannten Angaben. 

(4) Die Kommission stellt die in Absatz 1 Buchstaben b, d 
und f genannten Dokumente dem Europäischen Parlament und 
dem Rat zur gleichen Zeit, zu der sie den Ausschussmitgliedern 
übermittelt werden, zur Verfügung und unterrichtet sie über die 
Verfügbarkeit dieser Dokumente. 

(5) Die Fundstellen der in Absatz 1 Buchstaben a bis g ge
nannten Dokumente sowie die in Absatz 1 Buchstabe h ge
nannten Angaben werden in dem Register öffentlich zugänglich 
gemacht. 

Artikel 11 

Kontrollrecht des Europäischen Parlaments und des Rates 

Wurde der Basisrechtsakt nach dem ordentlichen Gesetz
gebungsverfahren erlassen, so können das Europäische Par
lament oder der Rat die Kommission jederzeit darauf hinweisen, 
dass der Entwurf eines Durchführungsrechtsakts ihres Erachtens 
die im Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse 
überschreitet. In diesem Fall überprüft die Kommission den Ent
wurf des Durchführungsrechtsakts unter Berücksichtigung der 
vorgetragenen Standpunkte und unterrichtet das Europäische 
Parlament und den Rat darüber, ob sie beabsichtigt, den Ent
wurf des Durchführungsrechtsakts beizubehalten, abzuändern 
oder zurückzuziehen. 

Artikel 12 

Aufhebung des Beschlusses 1999/468/EG 

Der Beschluss 1999/468/EG wird aufgehoben. 

Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG behält bei bestehenden 
Basisrechtsakten, in denen darauf verwiesen wird, weiterhin 
seine Wirkung.
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Artikel 13 

Übergangsbestimmungen: Anpassung bestehender 
Basisrechtsakte 

(1) Wenn vor Inkrafttreten dieser Verordnung erlassene Ba
sisrechtsakte die Wahrnehmung von Durchführungsbefugnissen 
durch die Kommission gemäß dem Beschluss 1999/468/EG vor
sehen, gelten folgende Regeln: 

a) Wird im Basisrechtsakt auf Artikel 3 des Beschlusses 
1999/468/EG Bezug genommen, so findet das in Artikel 4 
der vorliegenden Verordnung genannte Beratungsverfahren 
Anwendung; 

b) wird im Basisrechtsakt auf Artikel 4 des Beschlusses 
1999/468/EG Bezug genommen, so findet das in Artikel 5 
der vorliegenden Verordnung genannte Prüfverfahren An
wendung, mit Ausnahme von Artikel 5 Absatz 4 Unter
absätze 2 und 3; 

c) wird im Basisrechtsakt auf Artikel 5 des Beschlusses 
1999/468/EG Bezug genommen, so findet das in Artikel 5 
der vorliegenden Verordnung genannte Prüfverfahren An
wendung und es wird davon ausgegangen, dass der Basis
rechtsakt vorsieht, dass die Kommission, wie in Artikel 5 
Absatz 4 Unterabsatz 2 Buchstabe b vorgesehen, den im 
Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt ohne Stel
lungnahme nicht erlassen darf; 

d) wird im Basisrechtsakt auf Artikel 6 des Beschlusses 
1999/468/EG Bezug genommen, so findet Artikel 8 der 
vorliegenden Verordnung Anwendung; 

e) wird im Basisrechtsakt auf die Artikel 7 und 8 des Beschlus
ses 1999/468/EG Bezug genommen, so finden die Artikel 10 
und 11 der vorliegenden Verordnung Anwendung. 

(2) Die Artikel 3 und 9 dieser Verordnung gelten für die 
Zwecke von Absatz 1 für alle bestehenden Ausschüsse. 

(3) Artikel 7 dieser Verordnung gilt nur für bestehende Ver
fahren, in denen auf Artikel 4 des Beschlusses 1999/468/EG 
Bezug genommen wird. 

(4) Die Übergangsbestimmungen nach diesem Artikel greifen 
der Art der betreffenden Rechtsakte nicht vor. 

Artikel 14 

Übergangsregelung 

Laufende Verfahren, in denen ein Ausschuss bereits eine Stel
lungnahme gemäß dem Beschluss 1999/468/EG abgegeben hat, 
bleiben von dieser Verordnung unberührt. 

Artikel 15 

Überprüfung 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 1. März 2016 einen Bericht über die Durchführung 
dieser Verordnung vor, dem erforderlichenfalls geeignete Gesetz
gebungsvorschläge beigefügt werden. 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. März 2011 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 16. Februar 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
MARTONYI J.
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